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Verkaufs- und Lieferbedingungen der ALRE-IT (Stand 2019) 

 

1. Allgemein 

Für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, die Unternehmer, eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen 

sind (nachfolgend „Besteller“) gelten die nachfolgenden Regelungen sowie ergänzend die 

Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, 

Grüne Lieferbedingungen Stand 2018, (nachfolgend „GL“). Diese können auf unserer 

Website unter www.alre.de eingesehen werden bzw. stehen dort zum Download bereit. 

Wir sind „Lieferer“ iSd GL.  

2. Angebote  

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese 

ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. 

2.2. Annahmeerklärungen und Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer 

schriftlichen Bestätigung; gleiches gilt für Ergänzungen, Abänderungen und 

Nebenabreden. Zeichnungen, Abbildungen, Maße und sonstige Leistungsdaten sind nur 

verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.  

3. Preise und Preisanpassung 

3.1. In Ergänzung zu Art II Ziff. 1 der GL sind auch Fracht-, Versicherungs- und Zollkosten 

nicht in den Preisen enthalten. 

3.2. Preisveränderungen, die durch Änderungen des Vertragsprodukts oder durch 

Änderungen der Anforderungen an das Vertragsprodukt bedingt sind, werden nach 

gemeinsamer Kostenanalyse verhandelt und festgelegt.  

4. Fristen für Lieferung / Verzug 

In Ergänzung zu den Regelungen in Art. IV Abs. 2 der GL werden wir den Besteller 

unverzüglich informieren, sofern die Leistung auch nicht innerhalb der verlängerten 

Lieferfristen verfügbar ist. In diesem Fall sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom 

Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir 

unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt 

insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir  
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ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, oder weder uns noch unseren 

Zulieferer ein Verschulden trifft.  

5. Haftung 

5.1. Grundsätzlich richtet sich unsere Haftung nach den GL, insbesondere dort Art. XII. 

5.2. Abweichend zu Art. IV Ziff. 4 und Art. XI 1, und in Ergänzung zu Art. VIII Ziff. 10 und Art. 

XI Ziff. 1 der GL haften wir, unsere gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder 

Erfüllungsgehilfen unter diesem Vertrag bei leichter Fahrlässigkeit im Falle der Verletzung 

einer „wesentlichen“ Pflicht aus diesem Vertrag. „Wesentlich“ sind solche Pflichten, die für 

die Erfüllung des Vertrags nötig sind, deren Verletzung die Erreichung des 

Vertragszwecks in Frage stellen würde, und auf deren Einhaltung der Besteller daher 

regelmäßig vertrauen darf. In diesen Fällen ist die Haftung beschränkt auf typische und 

vorhersehbare Schäden. 

6. Verpackung  

Die Verpackung wird nicht zurückgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 

ist. 

7. Zahlungsbedingungen 

Ergänzend zu Artikel II der GL gelten nachfolgende Bestimmungen: 

7.1. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung. Bei 

Zahlung innerhalb von 14 Tagen gewähren wir ein Skonto von 2%.    

7.2. Der Besteller kommt mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist in Verzug. Der zu 

zahlende Betrag ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen 

Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines 

weitergehenden Verzugsschadens vor.   

7.3. Wir sind berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse oder 

Nachnahme durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit 

der Auftragsbestätigung.  

 

 



Stand : 04/2019 3  

 

7.4. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf Zahlung durch mangelnde 

Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen 

Vorschriften zur Leistungsverweigerung – und ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom 

Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).    

7.5. Dem Besteller stehen Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die 

Gegenrechte des Bestellers, insbesondere die Rechte gemäß Art. VIII Ziff. 4 der GL, 

unberührt.  

8. Sachmängel 

8.1. Ergänzend zu Art. VIII der GL setzen die Mängelansprüche des Bestellers voraus, dass 

er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 

nachgekommen ist. Der Besteller hat Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. 

Offensichtliche Mängel hat der Besteller unverzüglich, spätestens am 7. Tag schriftlich 

anzuzeigen. Zeigt sich ein versteckter Mangel erst später, so hat der Besteller dies uns 

gleichwohl unverzüglich schriftlich nach Kenntniserlangung anzuzeigen.  

8.2. Ergänzend zu Art. VIII der GL bestehen keine Mängelansprüche, wenn unsere Betriebs- 

oder Montageanweisungen nicht befolgt werden, Änderungen oder 

Instandsetzungsarbeiten an unseren Produkten vorgenommen oder Teile ausgewechselt 

werden oder unsere Produkte entgegen der vertraglich vorausgesetzten Eignung 

verwendet werden. Das Gleiche gilt, wenn der Besteller für uns vernünftigerweise nicht 

erkennbar, unsere Produkte entgegen deren gewöhnlichen und/oder üblichen Eignung 

mit seinen Produkten oder den Produkten Dritter verbindet, vermischt oder verarbeitet 

oder unsere Produkte entgegen dem Stand der Wissenschaft und Technik oder in 

sonstiger Weise entgegen deren gewöhnlichen und/oder üblichen Eignung verwendet. 

8.3. In  Angeboten, Katalogen und sonstigen Produktbeschreibungen angegebenen 

technischen Daten zu unseren Produkten, wurden durch uns jeweils in einem dafür 

geeigneten Prüf-und Testumfeld (hierzu geben wir auf Anfrage gerne Auskunft) ermittelt 

und stellen nur auf dieser Grundlage die vereinbarte Beschaffenheit dar. Die Prüfung der 

Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck oder den Einsatz 

unter den konkreten Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber/Kunden; hierfür 

übernehmen wir keine Gewährleistung.   
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8.4. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 

erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

8.5. Abweichend zu Art. VIII 8 und 9 der GL tragen bzw. erstatten wir die zum Zwecke der 

Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 

Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten nach Maßgabe 

der gesetzlichen Regelung, wenn ein Mangel tatsächlich vorliegt. Andernfalls können wir 

vom Käufer für die - aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen 

- Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) Ersatz verlangen, es sei denn, die

fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar. Ziffer 8.1 bleibt unberührt.

9. Nutzung b@home-System

Für die Nutzung des b@home-Portals und der b@home-App einschließlich der Updates 

(„b@home-System“), das dem Besteller von uns zur Verfügung gestellt wird, gelten die 

auf unserer Website unter www.alre.de zur Verfügung gestellten Nutzungsbedingungen. 

Sollte der Besteller das b@home-System für ein Unternehmen nutzen, akzeptiert er für 

dieses Unternehmen rechtsverbindlich die Geltung dieser Nutzungsbedingungen.


